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Die Finanzierung gemeinnütziger Einrichtungen und Projekte 
wird üblicherweise durch Spenden und öff entliche Mittel sicher-
gestellt. Es gibt aber auch solche gemeinnützigen Einrichtungen 
und Projekte, denen Gelder aus Lotterieveranstaltungen zukom-
men oder die selbst Lotterien veranstalten, um Mittel für die 
Verwirklichung ihrer Ziele zu generieren, sogenannte Sozial-
lotterien. 

Das Recht der Soziallotterien zählt zur Querschnittsmaterie des 
Glücksspielrechts. Dieses ist in den letzten Jahren mehrfach 
reformiert worden und Gegenstand eines anhaltenden rechts-
wissenschaftlichen Diskurses. 

Das Werk widmet sich den aktuellen einfachrechtlichen, verfas-
sungs- und unionsrechtlichen Fragen des Soziallotteriewesens. 
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Für die Ausrichtung der Verwaltungswissenschaft sollten 
die Aufgaben der Verwaltung eine zentrale Rolle spielen. 
Die Ziele, die die Verwaltung im sozialen Rechtsstaat ver-
folgt, sind äußerst vielfältig; die Modalitäten der Aufga-
ben  erfüllung haben sich – z.B. durch öffentlich-private 
Kooperation – erheblich geändert. Welche Eigen gesetz lich-
keiten prägen die verschiedenen Felder des „arbeitenden 
Staates“, welche Methoden sind angemessen, welche öko-
nomischen Überlegungen sind anzustellen, und in wieweit 
sind nicht-ökonomische Werte zu beachten? Die herr-
schenden Theorien sind teilweise zu abstrakt; sie wei-
sen Defizite auf, die künftig durch eine bei den konkre-
ten Verwaltungsaufgaben ansetzende „Hand lungs- und 
Ge  staltungslehre“ vermieden werden sollten. Wir wissen 
ins besondere zu wenig von den jeweiligen Wir kungs zu sam -
men hängen zwischen staatlichem Handeln und der Le bens-
weise der betroffenen Menschen. Der Beitrag versteht sich als 
Ermutigung der jüngeren Wissen schaft lergeneration, sich den 
beschriebenen Problemen zu stellen. 

Verwaltungsdesign: die Gestaltung der technikdurch -
drungenen Arbeitsorganisation und des Umgangs mit 
Information und Wissen 294
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Die seit einem halben Jahrhundert fortschreitende Infor ma-
tisierung der Verwaltung hat Gestaltungschancen eröffnet, 
welche das Verwaltungshandeln effektiver, besser legitimier-
bar und effizienter machen können. Die sinnvolle Nutzung 
dieses organisatorischen Gestaltungspotenzials ist keine 
technische Frage. Forschungen zur Verwaltungsinformatik 
und zum E-Government haben gezeigt, dass sie nur gelingen 
kann auf der Grundlage eines Verständnisses der operativen, 
routinemäßig arbeitenden Verwaltung. Daher muss der „ar-
beitende Staat“ in seinen Details theoretisch erfasst werden. 
Verwaltungsarbeit muss als Umgehen mit Information ver-
standen werden, so dass die Grundstrukturen ihres ausfüh-
renden Handelns deutlich werden. Gestaltet werden kann es, 
indem Organisation, Mensch und Technik gleichermaßen be-
dacht werden. Dieses Verständnis muss in eine Gesamtsicht 
der Verwaltung eingebettet werden, in der drei Ebenen ver-
knüpft werden: Rechtsetzung, Ausführung und die dafür nö-
tigen Infrastrukturen.  

Ansatz und Grenzen des Managementgedankens 304
Christina Schaefer

Wird vor dem Hintergrund der vielfältigen und komplexer 
werdenden Herausforderungen an das Verwaltungshandeln 
und im Sinne eines transdisziplinären Forschungszugangs die 
Frage nach Anrecht und Grenzen des Managementgedankens 
(neu) gestellt, so gilt es je nach gesellschaftlicher Problemlage 
zu prüfen, welchen Lösungsbeitrag der Managementgedanke 
liefern kann. Am Beispiel öffentlicher Großprojekte wird 
dieser Frage im Folgenden nachgegangen und im Ergebnis 
festgestellt, dass der Managementgedanke (Methoden 
und Instrumente) nützliche Beiträge beisteuern kann – die 
Betonung liegt hier auf „Beitrag“, nicht auf dem alleinigen 
Anspruch als „Allheilmittel“. Wenn Einigkeit darüber be-
steht, dass Kernanliegen der Verwaltungswissenschaft ist, 
gesellschaftliche Problemstellungen zu behandeln und dabei 
Recht mäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

gleichermaßen im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns ste-
hen, so wird es stets eines Blicks aus den verschiedenen wis-
senschaftlichen Perspektiven auf die Problemstellungen be-
dürfen – die Lösungsbeiträge der einzelnen Fachdisziplinen 
werden dabei „fallabhängig“ mal mehr, mal weniger intensiv 
sein. 
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Wohl kaum etwas würde der „neuen Eröffnungsbilanz“ 
so gut zu Gesicht stehen wie eine spezifisch verwaltungs-
wissenschaftliche Ent scheidungslehre. Sie wäre geradezu 
ideal, um die verschiedenen Disziplinen, die sich mit der 
Verwaltung beschäftigen, unter einem Dach zusammenzu-
führen. Gleichzeitig ist der Bedarf der Praxis kaum von der 
Hand zu weisen. Die disziplinäre Ausgangslage der Ver wal-
tungswissenschaft wie die wissenschaftspolitischen Rahmen-
be din gun gen lassen die Hoffnungen in dieser Richtung aller-
dings eher bescheiden ausfallen.      
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Neue gesellschaftliche Herausforderungen wie Migration 
und Inte gration können nicht mehr allein durch die öf-
fentliche Verwaltung bewältigt werden. An die Stelle von 
Abgrenzung treten neue Formen der Zusammenarbeit von 
öffentlichen Verwaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern 
durch Koproduktion und gemeinnützige Öffentlich-
Private Partnerschaften, um gemeinsam die Lebensqualität, 
das gesellschaftliche Miteinander und die Resilienz von 
Organisationen und der Zivilgesellschaft zu verbessern. 
Eine wirkungsorientierte Verwaltungswissenschaft regt eine 
normative Diskussion an um eine kommunale Leitbild er-
weiterung in der Wissenschaft und ist zugleich zukunftsori-
entiert. Insbesondere öffnet sie den Blick für soziale Inno va-
tionen und lädt ein, in Zusammenarbeit mit den Praktikern 
die Entwicklung, Umsetzung und Skalierung sozialer Inno va-
tions prozesse zu erforschen.  

Karenzzeiten für Politiker: Berufsfreiheit, Tätigkeitsverbote 
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Mit den gesetzlichen Regelungen, wie sich Bundesminister 
und Parla men tarische Staatssekretäre bei einem Wechsel in 
die Wirtschaft zu verhalten haben, hat eine lange Debatte 
einen vorläufigen Schlusspunkt gefunden. Dass alle mit 
diesen Vorgaben, die vom Deutschen Bundestag mit brei-
ter Mehrheit verabschiedet worden sind, zufrieden sein 
würden, war nicht zu erwarten. Sie stellen aber einen ak-
zeptablen Kompromiss und eine ausgewogene Balance 
zwischen verschiedenen Rechtsgütern dar, die durchaus prä-
ventive Wirkungen entfalten dürften. Dass das die Debatte 
um Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft  endgültig been-
det, ist dennoch nicht zu erwarten.
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